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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Hauptthema in diesem Monat sind anstehende und geplante 
Vereinfachungen im Steuerrecht. Nach einem Streit vor der Som-
merpause haben sich Bundestag und Bundesrat jetzt nämlich auf 
die Verabschiedung des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 geei-
nigt. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen nicht nur die Änderungen 
durch dieses Gesetz vor, sondern auch eine Liste weiterer Vor-
schläge, die nach dem Willen mehrerer Bundesländer die nächste 
Runde bei den Steuervereinfachungen einläuten soll. 
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 Okt Nov Dez 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 12. 

Umsatzsteuer viertelj. 10. - - 

Lohnsteuer 10. 10. 12. 

Einkommensteuer - - 12. 

Körperschaftsteuer - - 12. 

Getränkesteuer 10. 10. 12. 

Vergnügungsteuer 10. 10. 12. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

13. 14. 15. 

Gewerbesteuer - 15. - 

Grundsteuer - 15. - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

- 18. - 

SV-Beitragsnachweis 25. * 24. 23. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 27. * 28. 28. 

* Vorverlegung um je einen Tag, wenn der 31. Okto-
ber im Bundesland der Einzugsstelle ein Feiertag ist 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Ich denke, ein bisschen Verein-

fachung ist der erste Schritt zu 

einer vernünftigen Existenz« 

Eleanor Roosevelt 

 

»Nichts auf der Welt ist so ge-

recht verteilt wie der Verstand, 

denn jedermann ist überzeugt, 

dass er genug davon habe.« 

René Descartes 
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Steuervereinfachungsgesetz 2011 verabschiedet 

Das jetzt beschlossene Steuervereinfachungsgesetz 2011 ent-
hält viele kleinere Vereinfachungen im Steuerrecht sowie die 
Abschaffung der Signaturpflicht für elektronische Rechnungen. 

In der letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause am 
8. Juli 2011 hat der Bundesrat ganz überraschend sowohl dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 als auch dem Gesetz zur steuer-
lichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an 
Wohngebäuden die Zustimmung verweigert. Zumindest für das 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 hat die Bundesregierung daher 
den Vermittlungsausschuss angerufen, der aus dem Gesetz die 
Möglichkeit zur Abgabe einer Steuererklärung für jeweils zwei Jah-
re gestrichen hat, an der sich die Länder besonders gestört hatten. 

Die Länder wollten außerdem die Einführung einer Bagatellgrenze 
bei der verbindlichen Auskunft verhindern und eine Anhebung des 
Behinderten-Pauschbetrags durchsetzen. Diese beiden Kritikpunkte 
der Bundesländer wurden vom Vermittlungsausschuss jedoch nicht 
aufgegriffen. Dieses Vermittlungsergebnis haben Bundestag und 
Bundesrat nun am 23. September verabschiedet, sodass das Steu-
ervereinfachungsgesetz 2011 in der veränderten Form in Kraft tre-
ten kann. Hier ist ein Überblick über alle wesentlichen Änderungen 
durch das Steuervereinfachungsgesetz: 

• Elektronische Rechnungen: Eine Änderung der EU-Direktive zur 
Mehrwertsteuer verlangt von den Mitgliedsstaaten die vollstän-
dige Gleichstellung von Papier- und elektronischen Rechnungen. 
Das müssen die EU-Staaten spätestens bis 2013 umgesetzt ha-
ben. Das Steuervereinfachungsgesetz streicht die Signatur-
pflicht bei elektronischen 
Rechnungen nun wie vor-
gesehen bereits rückwir-
kend zum 1. Juli 2011. 
Rechnungsaussteller und -
empfänger müssen weiter-
hin innerhalb der Aufbe-
wahrungsfristen die Echt-
heit, Unversehrtheit und 
Lesbarkeit der Rechnung 
sicherstellen, es bleibt ihnen dann aber selbst überlassen, auf 
welchem Wege sie das tun. Bei einer Umsatzsteuer-Nachschau 
darf das Finanzamt dafür nun aber auch elektronisch gespei-
cherte Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, andere Ur-
kunden und elektronische Rechnungen einsehen. 

• Arbeitnehmer-Pauschbetrag: Vor sieben Jahren wurde der Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag von 1.044 Euro auf 920 Euro reduziert, 
jetzt wird er wieder auf 1.000 Euro steigen, und zwar rückwir-
kend noch für 2011. Das soll den Einzelnachweis von Ausgaben 
für 550.000 Arbeitnehmer überflüssig machen. Um eine Ände-
rung des Lohnsteuerabzugs für die bisherigen Monate in 2011 zu 
vermeiden, sieht das Gesetz vor, dass der gesamte Erhöhungs-
betrag von 80 Euro in der Lohnabrechnung vom Dezember 2011 
zu berücksichtigen ist. 

• Entfernungspauschale: Nutzt der Steuerzahler für den Arbeits-
weg abwechselnd öffentliche Verkehrsmittel und den eigenen 
Pkw, werden ab 2012 durch die Umstellung von einer tagweisen 
auf eine jährliche Vergleichsrechnung die derzeit noch notwen-
digen Aufzeichnungen und Berechnungen überflüssig. In einigen 
Fällen bedeutet dies jedoch eine Verschlechterung, weil Berufs-

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Angaben in der elektronischen 
Lohnsteuerkarte prüfen 

Voraussichtlich zwischen Mitte Oktober 
und Mitte November erhalten alle Arbeit-
nehmer ein Schreiben vom Finanzamt mit  
den gültigen Merkmalen für den Lohn-
steuerabzug ab 2012  im neu eingeführten 
ELStAM-Verfahren. Stimmen die Angaben 
nicht, so müssen die Änderungen beim zu-
ständigen Finanzamt beantragt werden. 
Dazu können Sie auf der Rückseite des 
Schreibens die erforderlichen Korrekturen 
vornehmen und an das Finanzamt senden. 
Weil die Finanzverwaltung mit erhöhtem 
Publikumsverkehr in den Finanzämtern 
rechnet, empfiehlt sie, diese Korrekturen 
per Post einzureichen. Übrigens müssen 
jetzt auch Anträge auf Lohnsteuerermäßi-
gung für 2012 neu gestellt werden. In 
2011 war das nicht notwendig, weil die 
Lohnsteuerkarte 2010 mit darin eingetra-
genen Freibeträgen weiter gültig war. 

 

Höhere Grunderwerbsteuer in 
Baden-Württemberg kommt bald 

Auch Baden-Württemberg plant eine Er-
höhung der Grunderwerbsteuer von 3,5 % 
auf 5,0 %. Die soll nach aktuellem Stand 
am 26. Oktober 2011 vom Landtag be-
schlossen werden. Wirksam wird die Er-
höhung jedoch erst am Tag nach der Ver-
kündung des Gesetzes. Wer sich den nied-
rigeren Steuersatz sichern will, muss da-
her den Immobilienkauf bis zum 27. Okto-
ber abgeschlossen haben. 

 

Schwarzgeld in Luxemburg im 
Visier der Steuerfahndung 

Im letzten Jahr hat die Finanzverwaltung 
diverse CDs mit Daten von Schwarzgel-
dern in der Schweiz angekauft. Gleiches 
wiederholt sich jetzt offenbar für Gelder 
auf Luxemburger Konten: Das Land Nord-
rhein-Westfalen hat wohl schon vor meh-
reren Monaten eine CD mit rund 3.000 Da-
tensätzen von deutschen Anlegern bei der 
Luxemburger Niederlassung der HSBC er-
worben, die seither ausgewertet wird. Die 
Steuerfahndung soll jetzt bundesweit eine 
Razzia geplant haben, die nach unter-
schiedlichen Presseberichten bereits läuft 
oder erst im November startet. Aufgrund 
der Verschärfung im Frühjahr sind straf-
befreiende Selbstanzeigen jedenfalls jetzt 
kaum noch möglich, auch wenn die Fi-
nanzverwaltung wohl mit der Ankündi-
gung einer Razzia auf solche Selbstanzei-
gen spekuliert. 
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tätige, die nur zeitweise öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 
nicht mehr den höheren Fahrkartenpreis geltend machen kön-
nen. Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel können nämlich nur noch dann mit dem tatsächlichen Preis 
angesetzt werden, wenn sie allein den Jahreshöchstbetrag für 
die Entfernungspauschale von 4.500 Euro übersteigen. 

• Kinderbetreuungskosten: Kosten für die Kinderbetreuung wer-
den ab 2012 generell als Sonderausgaben berücksichtigt. Außer-
dem werden die Anspruchsvoraussetzungen bei den Eltern ge-
strichen, sodass der Abzug nun unabhängig von einer Erwerbstä-

tigkeit, Krankheit oder 
Behinderung für alle Kin-
der unter 14 Jahren mög-
lich ist. Eine umfangrei-
che Prüfung, ob es sich 
um Werbungskosten oder 
Sonderausgaben handelt, 
entfällt dadurch. Dass 
sich der fehlende Wer-
bungskostenabzug negativ 

im außersteuerlichen Bereich auswirkt, beispielsweise beim 
Wohngeld oder einkommensabhängigen Beiträgen für den Kin-
dergarten, wird durch eine Zusatzvorschrift verhindert. An der 
Höhe der abziehbaren Betreuungskosten - zwei Drittel der Aus-
gaben, höchstens aber 4.000 Euro je Kind - ändert sich nichts. 

• Kindergeld: Zahllose Streitereien mit der Familienkasse und 
Verfahren vor den Finanzgerichten werden ab 2012 überflüssig, 
denn bei der Gewährung von Kindergeld und -freibeträgen für 
volljährige Kinder wird dann auf die Einkommensüberprüfung 
der Kinder verzichtet. Eine Erwerbstätigkeit des Kindes bleibt 
dann generell bis zum Abschluss der ersten Berufsausbildung 
oder des Erststudiums unberücksichtigt, es sei denn, das Kind 
befindet sich in einer Übergangszeit oder kann die Berufsausbil-
dung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen. Nach der Aus-
bildung oder dem Studium gilt die widerlegbare Vermutung, 
dass das Kind in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten. Der 
Verzicht auf die Einkommensprüfung gilt ebenso beim Unter-
haltshöchstbetrag und Ausbildungsfreibetrag. 

• Kinderfreibetrag: Die Vorschriften zur Übertragung der steuer-
lichen Freibeträge für Kinder von geschiedenen oder dauernd 
getrennt lebenden Eltern werden ab 2012 vereinfacht. 

• Verbilligte Vermietung: Statt zweier Grenzen bei der verbillig-
ten Vermietung einer Wohnung (56 % der ortsüblichen Miete als 
Untergrenze für den vollen Werbungskostenabzug, 75 % für den 
Verzicht auf eine Überschussprognose) soll es nur noch einen 
Prozentsatz geben. Wird mehr als 66 % der ortsüblichen Miete 
gezahlt, gilt die Vermietung als vollentgeltlich und ermöglicht 
den vollen Werbungskostenabzug, ohne dass eine Überschuss-
prognose notwendig wird. Diese Änderung gilt ab dem 1. Januar 
2012. Bis dahin bleibt also noch Zeit, Mietverträge anzupassen, 
um einen teilweisen Ausschluss der Werbungskosten wegen ei-
ner zu niedrigen Miete ab 2012 zu vermeiden. 

• Krankheitskosten: Die bisherigen Vorgaben für den Nachweis 
von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung werden 
jetzt gesetzlich festgeschrieben. Das ist eine Reaktion auf die 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs, nach der ein amtsärztliches 
Attest vor Beginn der Behandlung nicht mehr zwingend notwen-
dig war. Mit der Gesetzesänderung bleibt diese Anforderung je-

Dauerhaft höhere Umsatzgrenze 
für Ist-Besteuerung 

Im Rahmen des Bürgerentlastungsgesetzes 
wurde die Umsatzgrenze, bis zu der Un-
ternehmen die Umsatzsteuer nach der Ist-
Besteuerung abführen können, ab Mitte 
2009 auf 500.000 Euro angehoben. Diese 
höhere Umsatzgrenze ist allerdings bis 
Ende 2011 befristet und würde daher 
schon in wenigen Monaten wieder auf den 
alten Wert von 250.000 Euro sinken. Die 
Regierungskoalition will dies nun aber 
noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel 
verhindern und plant ein Gesetz, mit dem 
die höhere Umsatzgrenze dauerhaft fest-
geschrieben wird. 

 

Einkommensteuer für Todesjahr 
ist keine Nachlassverbindlichkeit 

Wie schon das Finanzgericht Niedersach-
sen hat jetzt auch das Finanzgericht 
Münster entschieden, dass die Einkom-
mensteuer für das Todesjahr des Erblas-
sers bei der Erbschaftsteuer nicht als 
Nachlassverbindlichkeit abziehbar ist. 

 

Zweitwohnungsteuer für 
Pflegeheimbewohner unzulässig 

Immer mehr Kommunen erheben eine 
Zweitwohnungssteuer. Dass man dabei 
aber auch über das Ziel hinausschießen 
kann, zeigt ein Urteil des Verwaltungsge-
richts Gießen: Wer aufgrund seiner Pfle-
gebedürftigkeit zum Umzug in ein Pflege-
heim gezwungen ist, kann nicht auch noch 
für seine bisherige Wohnung zur Zweit-
wohnungssteuer veranlagt werden, zu-
mindest wenn die Wohnung allenfalls eine 
bescheidene Lebensführung ermöglicht. 

 

Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 

Entscheidungen zum Thema Fahrtenbuch 
gibt es mittlerweile fast wie Sand am 
Meer. Trotzdem gibt es immer wieder 
Streit darum, wie ein Fahrtenbuch genau 
auszusehen hat. Im aktuellsten Fall hat 
der Bundesfinanzhof eine Revision abge-
wiesen, in der der Kläger sein Fahrten-
buch mit Excel auf der Grundlage hand-
schriftlicher Notizen geführt hat. Das er-
füllt aber nach Ansicht des Bundesfinanz-
hofs ganz eindeutig nicht die von der 
Rechtsprechung geforderten Anforderun-
gen an ein ordnungsgemäßes Fahrten-
buch, weil eben eine Manipulation hin-
sichtlich der gefahrenen Kilometer zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nicht ausge-
schlossen werden kann. 
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doch weiterhin bestehen, da die Änderung in allen noch nicht 
bestandskräftigen Fällen gilt. 

• Betriebsfortführungsfiktion: Für die Fälle einer Betriebsver-
pachtung im Ganzen oder einer Betriebsunterbrechung wird ei-
ne Betriebsfortführungsfiktion eingeführt. Das bedeutet, dass 
der Betrieb so lange als fortgeführt gilt, bis entweder der Inha-
ber gegenüber dem Finanzamt ausdrücklich die Betriebsaufgabe 
erklärt, oder dem Finanzamt Tatsachen bekannt werden, aus 
denen sich ergibt, dass die Voraussetzungen für eine Betriebs-
aufgabe erfüllt sind. Damit wird einerseits Rechtssicherheit für 
die Betroffenen hergestellt, und andererseits stellt der Staat 
die Besteuerung von stillen Reserven bei einer schleichenden 
Betriebsaufgabe sicher, weil keine Festsetzungsverjährung mehr 
eintreten kann. Den Zeitpunkt der Betriebsaufgabe kann der In-
haber damit mehr oder weniger frei wählen, muss dies aber in-
nerhalb von drei Monaten gegenüber dem Finanzamt erklären. 
Diese Änderung gilt für eine Betriebsaufgabe nach dem Tag der 
Gesetzesverkündung, auf den Termin der Aufgabeerklärung 
kommt es nicht an. 

• Ehegattenveranlagung: Statt der geplanten Tarifminderungsre-
gelung wird ein Wahlrecht zwischen Einzel- und Zusammenver-
anlagung eingeführt. Wichtig ist vor allem, dass die Getrennt-
veranlagung durch eine Einzelveranlagung ersetzt wird. Die 
steuerlich berücksichti-
gungsfähigen Privatausga-
ben (Sonderausgaben, au-
ßergewöhnliche Belastun-
gen, Handwerkerleistungen 
und haushaltsnahe Dienst-
leistungen) werden dabei 
dem Ehegatten zugeordnet, 
der die Aufwendungen 
wirtschaftlich getragen hat. 
Auf gemeinsamen Antrag ist aber auch eine hälftige Aufteilung 
der Aufwendungen auf beide Ehegatten möglich. All diese Än-
derungen bei der Ehegattenveranlagung sollen erst ab 2013 gel-
ten. 

• Krankenversicherungsbeiträge: Die Beitragserstattungen aus 
einer Basiskrankenversicherung oder Pflegeversicherung sowie 
steuerfreie Zuschüsse zu solchen Versicherungen werden mit 
den gezahlten Beiträgen verrechnet. Fallen die Erstattungen 
oder Zuschüsse höher aus als die Beiträge, wird der Überhang 
dem Einkommen zugeschlagen. Bei Erstattung anderer als Son-
derausgaben geltend gemachter Aufwendungen gilt das gleiche. 

• Kapitalerträge: Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer unter-
liegen, werden ab 2012 bei der Ermittlung des Spendenabzugs-
volumens, der zumutbaren Eigenbelastung bei außergewöhnli-
chen Belastungen oder dem Abzug von Unterhaltsleistungen 
nicht mehr berücksichtigt. 

• Genossenschaftsausschüttungen: Genossenschaften sollen 
künftig bei Gewinnausschüttungen prüfen, ob eine Befreiung 
vom Kapitalertragsteuerabzug gegeben ist, beispielsweise ein 
Freistellungsauftrag, der einer Genossenschaftsbank vorliegt. 

• Pflichtveranlagungen: Arbeitnehmer mit geringem Einkommen, 
die eine hohe Mindestvorsorgepauschale für die Kranken- und 
Pflegeversicherung aufweisen, müssen keine Steuererklärung 
mehr abgeben, wenn ihr Einkommen die diversen gesetzlichen 
Freibeträge ohnehin nicht überschreitet. Das ist der Fall bei ei-

Zweifel an der Besteuerung 
von Erstattungszinsen 

Nachdem der Bundesfinanzhof im letzten 
Jahr festgestellt hat, dass Zinsen auf 
Steuererstattungen nicht steuerpflichtig 
sein können, hat der Fiskus prompt eine 
Rechtsprechungsänderung veranlasst, 
nach der die Zinsen weiter als steuer-
pflichtige Kapitalerträge gelten. Diese 
Änderung hatte das Finanzgericht Münster 
noch im letzten Jahr zunächst abgeseg-
net, weil die Gesetzesänderung lediglich 
eine Rechtslage wieder herstellt, die da-
vor auch schon bestanden hat. Das Fi-
nanzgericht Düsseldorf hat nun aber mehr 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Steu-
erpflicht geäußert und daher dem Kläger 
die Aussetzung der Vollziehung bewilligt. 
Gegen beide Entscheidungen ist nun die 
Revision beim Bundesfinanzhof anhängig. 

 

Kappungsgrenze bei der 
Entfernungspauschale ist zulässig 

Das Finanzgericht Nürnberg hat der krea-
tiven Argumentation eines Finanzbeamten 
Einhalt geboten. Der wollte nämlich fest-
gestellt wissen, dass die Kappungsgrenze 
von 4.500 Euro bei der Entfernungspau-
schale verfassungswidrig sei - unter ande-
rem weil eine Jahreskarte für die Bahn in 
der ersten Klasse deutlich teurer als diese 
Grenze sei. Das Gericht hält die Kap-
pungsgrenze aber ebenso für verfassungs-
gemäß wie die Tatsache, dass durch die 
Entfernungspauschale auch der Anteil des 
Fahrkartenpreises einer Zeitkarte abge-
golten ist, der auf Urlaubs- und Krank-
heitstage entfällt. 

 

Für Streit in der Limited sind 
englische Gerichte zuständig 

Eine Limited mag ihre Vorteile haben, 
aber es handelt sich nach wie vor um eine 
britische Rechtsform. Die kann zwar in 
Deutschland ihren Verwaltungssitz haben, 
aber der Gründungssitz ist grundsätzlich 
in Großbritannien, und der ist nach der 
EU-Verordnung über die gerichtliche Zu-
ständigkeit entscheidend für Streitigkei-
ten zwischen den Gesellschaftern oder 
zwischen Gesellschaftern und Gesell-
schaft oder deren Organen. Für solche 
Streitigkeiten sind also grundsätzlich eng-
lische Gerichte zuständig. Daran ändert 
sich auch nichts, wenn der Gesellschafts-
vertrag für solche Streitereien deutsche 
Gerichte für zuständig erklärt. Eine sol-
che Gerichtsstandsvereinbarung hält der 
Bundesgerichtshof nämlich aufgrund der 
EU-Verordnung für unwirksam. 
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nem Einkommen von bis zu 10.200 Euro bei Singles und 19.400 
Euro bei Ehegatten. Diese Änderung gilt rückwirkend ab 2010. 

• Abgabefristen: Für Land- und Forstwirte mit abweichendem 
Wirtschaftsjahr gilt nun ebenfalls die Regelabgabefrist von 5 
Monaten statt wie bisher nur 3 Monate, und zwar bereits rück-
wirkend für den Veranlagungszeitraum 2010. 

• Holznutzungen: Das Verfahren zur Ermittlung der zu begünsti-
genden Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen wird ab 
2012 wesentlich vereinfacht. Außerdem werden die Vorgaben 
und Pauschsätze für die pauschalierte Ermittlung der Gewinne 
aus Holznutzungen geändert. 

• Erbschaftsteuer: Beim Verschonungsabschlag für Betriebsver-
mögen wird ein neues Feststellungsverfahren für die Ausgangs-
lohnsumme und die Anzahl der Beschäftigten eingeführt, um 

spätere Rechtsunsicher-
heiten zu vermeiden. 
Auch für das Verwal-
tungsvermögen und das 
junge Verwaltungsvermö-
gen wird ein Feststel-
lungsverfahren eingeführt. 
Dies gilt für Erbschaften 
oder Schenkungen seit 
dem 1. Juli 2011. 

• Stiftungen: Rechtlich unselbstständige Stiftungen werden beim 
Kapitalertragsteuerabzug mit rechtlich selbstständigen Stiftun-
gen gleichgestellt. 

• Spendennachweis: Die bisher immer nur im Einzelfall geregel-
ten Erleichterungen für den Nachweis von Spenden in Katastro-
phenfällen werden ab 2011 gesetzlich festgeschrieben. 

• Datenübermittlung: Bei der vollelektronischen Übermittlung 
von Steuerdaten wird ab 2013 eine obligatorische Authentifizie-
rung des Datenübermittlers vorgeschrieben. 

• Verbindliche Auskunft: Verbindliche Auskünfte des Finanzamts 
sind künftig nur noch bei einem Gegenstandswert von mehr als 
10.000 Euro gebührenpflichtig. Diese Bagatellgrenze gilt dann, 
wenn der Antrag nach der Gesetzesverkündung beim Finanzamt 
eingeht. � 

 

Neuer Anlauf zur Steuervereinfachung 

Die Bundesländer haben eine Liste von Vorschlägen präsentiert, 
die die Steuervereinfachung weiter vorantreiben soll. 

Das Steuervereinfachungsgesetz 2011 enthält zwar nicht die um-
fassenden Vereinfachungen im Steuerrecht, die der Name nahe-
legt, aber die Bemühungen gehen offensichtlich weiter. Die Län-
der Hessen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Bremen ha-
ben nämlich nach weiteren Möglichkeiten zur Steuervereinfachung 
gesucht und jetzt eine Liste von zehn Vorschlägen vorgelegt, die 
womöglich schon bald in einen Gesetzesentwurf einfließen könn-
ten. 

• Die Behinderten-Pauschbeträge werden um 30 bis 50 % erhöht 
und sollen dafür zukünftig alle krankheits- und behinderungs-
bedingten Aufwendungen abgelten. Ein Einzelnachweis der Kos-
ten bleibt natürlich weiterhin möglich. 

Partnermonate beim Elterngeld 
sind verfassungsgemäß 

Das Bundesverfassungsgericht sieht keinen 
Grund warum die Regelung zu den Part-
nermonaten beim Elterngeld verfassungs-
widrig sein sollte. Dass für einen Eltern-
teil maximal zwölf Monate Elterngeld ge-
zahlt wird und damit mindestens zwei 
Monate Elterngeld vom anderen Elternteil 
in Anspruch genommen werden müssen, 
greift nach Meinung der Verfassungsrich-
ter nicht in die Freiheit der Eltern zur ei-
genverantwortlichen Ausgestaltung der 
innerfamiliären Aufgabenverteilung ein. 

 

Doppelte Mietkosten beim 
gestreckten Familienumzug 

Bei einem beruflich bedingten Umzug 
kann es vorkommen, dass ein Partner 
schon die Wohnung am neuen Beschäfti-
gungsort nutzt und der Rest der Familie 
erst einige Wochen oder Monate später 
folgt. Bei einem solchen gestreckten Um-
zug nimmt das Finanzamt gerne eine vo-
rübergehende doppelte Haushaltsführung 
an und will die doppelten Mietkosten da-
her nur in der Höhe einer typischen Sin-
glewohnung von maximal 60 m² als Wer-
bungskosten anerkennen. Dem hat der 
Bundesfinanzhof jedoch Einhalt geboten: 
Die doppelten Mietkosten sind in voller 
Höhe abziehbar, weil sie nicht Kosten ei-
ner doppelten Haushaltsführung sondern 
Umzugskosten sind. Allerdings kann die 
Miete nur zeitanteilig, und zwar für die 
neue Familienwohnung bis zum Umzugs-
tag und für die bisherige Wohnung ab dem 
Umzugstag, längstens bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist des bisherigen Mietver-
trags, als Werbungskosten abgezogen wer-
den. 

 

Kassenzulassung ist kein 
Wirtschaftsgut 

Orientiert sich der Kaufpreis für eine 
Arztpraxis mit Vertragsarztsitz ausschließ-
lich am Verkehrswert, ist im Praxiswert 
der Vorteil aus der Zulassung als Ver-
tragsarzt untrennbar enthalten. Mit dieser 
Entscheidung widersprach der Bundesfi-
nanzhof dem Finanzamt, das einem Or-
thopäden die Hälfte der Abschreibung auf 
den Kaufpreis streichen wollte. Das Fi-
nanzamt war nämlich der Meinung, diese 
Hälfte entfalle auf den Vorteil der Ver-
tragsarztzulassung, der als separates im-
materielles und nicht abnutzbares Wirt-
schaftsgut anzusehen sei. Die Richter se-
hen das aber anders, denn der Vorteil aus 
der Zulassung sei schließlich nicht separat 
wirtschaftlich zu verwerten. 
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• Die Kosten für Pflegeleistungen und ärztliche Betreuung sol-
len nicht mehr künstlich in die Bereiche Pflege, Unterkunft und 
Verpflegung aufgesplittet werden müssen. 

• Künftig sollen nur noch Unterhaltszahlungen an Bedürftige im 
Inland steuerlich abgezogen werden können. 

• Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag soll in drei separate Pausch-
beträge für Fahrtkosten (560 Euro), Computer (140 Euro) und 
sonstige Werbungskosten (300 Euro) aufgeteilt werden. 

• Arbeitgeberleistungen zur Kinderbetreuung sollen analog dem 
Sonderausgabenabzug nur noch zu zwei Dritteln und bis maxi-
mal 4.000 Euro pro Kind steuerfrei sein. 

• Die Freigrenze für Sachbezüge in Höhe von 44 Euro pro Monat 
soll gestrichen werden. 

• Die Arbeitnehmer-Sparzulage soll in die Altersvorsorgezulage 
integriert werden. 

• Bei der Steuerermäßigung für Handwerkerrechnungen soll ein 
Sockelbetrag von 300 Euro eingeführt werden, bis zu dem Rech-
nungsbeträge unberücksichtigt bleiben. 

• Die teilweise Steuerbefreiung der Initiatorenvergütung (sog. 
Carried Interest) bei Private Equity-Fonds wird gestrichen. 

• Der Verlustabzug bei beschränkter Haftung soll vereinfacht 
werden, indem die entsprechende Vorschrift vom Handelsrecht 
entkoppelt und nur noch an die Steuerbilanz angelehnt wird. 

Wann und ob diese Vorschläge überhaupt in Gesetzesform gegos-
sen werden, ist derzeit noch völlig unklar. Da aber auch viele Än-
derungen im Steuervereinfachungsgesetz 2011 auf eine vergleich-
bare Initiative zurückgehen und an der neuen Liste Länderregie-
rungen aller Parteien beteiligt waren, besteht eine gute Chance, 
dass der Großteil dieser Liste im kommenden Jahr in geltendes 
Recht umgesetzt wird. � 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Berater und Mitarbeiter von  

MERGET + PARTNER 

Überlassung von Wohnungen mit 
reduzierten Nebenkosten 

Wenn ein Arbeitgeber seinen Arbeitneh-
mern Wohnungen überlässt und dabei die 
Nebenkosten teilweise oder ganz erlässt, 
ist das nicht automatisch eine verbilligte 
Überlassung, wie der Bundesfinanzhof 
meint. Die liegt erst dann vor, wenn die 
Miete zuzüglich der abgerechneten Ne-
benkosten die ortsübliche Warmmiete un-
terschreitet. Als ortsüblich gilt dabei auch 
der niedrigste Wert, den der lokale Miet-
spiegel für eine vergleichbare Wohnung 
ausweist. Liegt dann trotzdem eine ver-
billigte Vermietung vor, führt das noch 
nicht automatisch zu einem steuerpflich-
tigen Sachbezug. Ein gewichtiges Indiz ist 
für den Bundesfinanzhof, in welchem Um-
fang der Arbeitgeber vergleichbare Woh-
nungen zu gleichen Konditionen auch an 
fremde Dritte vermietet. Bleibt selbst 
dann noch ein Sachbezug, kann der trotz-
dem Steuerfrei sein, wenn er unter der 
Freigrenze für Sachbezüge von 44 Euro im 
Monat liegt, oder wenn es sich bei Arbeit-
gebern mit entsprechendem Tätigkeits-
feld um Personalrabatt handelt. 

 

ELENA kurz vor dem Ende 

Während der Sommerpause kam die An-
kündigung, dass die Regierung das unge-
liebte Kind ELENA möglichst schnell und 
geräuschlos beerdigen will. Eine entspre-
chende Gesetzesänderung hat die Regie-
rungskoalition im Bundestag nun gegen 
den Widerstand der Opposition auf den 
Weg gebracht. Wann genau mit der end-
gültigen Abschaltung von ELENA zu rech-
nen ist, steht zwar immer noch nicht fest, 
es wird aber voraussichtlich spätestens 
zum Jahreswechsel soweit sein. 

 

 

 


